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Fachbereich: Umwelt- und Grünflächenamt 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: 

Ökologische Landwirtschaft in Bochum – Leitziel und Anreize 
 
Beschlussvorschriften: 

 
 

Beratungsfolge: 
Gremien: Sitzungstermin: Zuständigkeit: 

Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde 22.09.2022 Anhörung 
Ausschuss für Planung und Grundstücke 18.10.2022 Vorberatung 
Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung 20.10.2022 Vorberatung 
Haupt- und Finanzausschuss 02.11.2022 Vorberatung 
Rat 10.11.2022 Entscheidung 
 
Kurzübersicht: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 20.08.2020 wurde durch 
die SPD-Ratsfraktion und die Fraktion Die Grünen im Rat folgender Antrag an die Verwaltung ge-
richtet: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zu erarbeiten, welches über die Ausgestaltung von 
Anreizen für Landwirte den mittelfristigen Einstieg in die ökologische Landwirtschaft auf Teilen der 
städtisch verpachteten Flächen ermöglicht. Begründung: Die Fraktionen von SPD und Die Grünen 
möchten Bochumer Landwirte unterstützen, die ihre Produktionsmethoden hin zu einer ökologischen 
Bewirtschaftung verändern. Entsprechende Pilotvorhaben laufen dazu bereits. Mit der Verpachtung 
städtischer Flächen besitzt die Stadt ein Regelungsinstrument, Landwirten bei der Umstellung An-
reize zu bieten, diesen Weg weiter zu forcieren.“ 
 
In einem ersten Schritt wurden Erfahrungen aus umgesetzten bzw. begonnenen Projekten (z.B. 5 
%-Blühstreifen in Pachtverträgen und produktionsintegrierte Kompensation) geprüft und externe Be-
ratungen durchgeführt. Daraus wurde ein Leitziel für Bochum entwickelt.  
 
Leitziel: 
 
Bochum setzt auf überwiegend ökologische und nachhaltige Landwirtschaft (ohne Zertifizie-
rung) mit Rücksicht auf Natur und Artenschutz (60 Prozent). Als Nebenziele werden 20 % 
zertifizierter Biolandbau bis 2030; 15 % PIK bzw. Aufbau privater Ökokonten bis 2025 und 5 
% Soziale Landwirtschaft bis 2025 empfohlen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Leitziel der ökologischen Landwirtschaft für Bochum wird zugestimmt. 
2. Die Verwaltung wird künftig bei Grundstücksgeschäften und Verpachtungen darauf hinwirken, 

dass die Ziele der ökologischen Landwirtschaft erreicht werden. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt aufbauend auf dem Leitziel ein Handlungskonzept zu entwickeln. 
 
 
Eine Beschlussvorlage zur Ökologischen Landwirtschaft (Nr.: 20212844) lag bereits dem Natur-
schutzbeirat und dem Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung (AUNO) sowie dem Aus-
schuss für Planung und Grundstücke (APG) (Nr.: 20212843) vor. Der Naturschutzbeirat hat in der 
Sitzung am 16.11.21 der Vorlage zugestimmt. Auch der AUNO hat sich in der Sitzung am 18.11.21 
positiv zur Vorlage geäußert, jedoch die Entscheidung an den Rat der Stadt Bochum abgegeben. 
Der APG hat die Vorlage in der Sitzung am 09.11.21. zurückgestellt. Zwischenzeitlich erfolgten noch 
Gespräche mit dem Landwirtschaftsverband Westfalen Lippe (Interessensvertretung Landwirte). 
Daher wurde nun eine neue und angepasste Beschlussvorlage mit geänderter Gremienfolge erstellt. 
 

 
 
Begründung: 
 

1. Auftrag / Ausgangslage 
 

Neben der Initiierung des Projektes „Produktionsintegrierte Kompensation“ (PIK) sollen nun gemäß 
dem Antrag (20201682) aus dem Ausschuss für Umwelt Sicherheit und Ordnung vom 20.08.2020 
weitere Anreize für Bochumer Landwirte geschaffen werden, um den Natur- und Artenschutz und 
eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft innerhalb der Bochumer Stadtgrenzen zu fördern.  
 
Ebenfalls auf Antrag hat die Verwaltung bereits in 2019 die Pachtverträge für die landwirtschaftlichen 
Flächen umgestellt, den Glyphosatverzicht auf stadteigenen Flächen festgeschrieben sowie die 5 % 
Blühstreifenverpflichtung eingeführt.  
 
 

2. Methodisches Vorgehen der Verwaltung 
 
Das Umwelt- und Grünflächenamt hat seit der Antragstellung im ersten Schritt mehrere Beratungs-
gespräche mit der Landwirtschaftskammer NRW, der NABU Stiftung Nationales Naturerbe Projekt 
„Fairpachten“ (vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördertes Programm, bei dem die ge-
nannte Stiftung u.a. Kommunen unentgeltlich in Fragen der Umstellung von Pachtverträgen und 
Auflagen zur ökologischeren Bewirtschaftung berät) und einem zertifizierten Biolandwirt, der zu-
gleich öffentlich bestellter Sachverständiger ist, wahrgenommen. Alle drei Gespräche waren sehr 
informativ und gewinnbringend für die weitere Konzeptionierung von Anreizen zur ökologischen 
Landwirtschaft in Bochum. Auch im Rahmen der inzwischen beauftragten produktionsintegrierten 
Kompensation und der Beratung durch die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft haben sich die 
Ansätze geschärft.  
 
Die Maßnahmenansätze wurden einem Leitziel untergeordnet, das weitere Nebenziele enthält (s. 
Schaubild Anlage 1). Daraus wird eine grundsätzliche Vorgehensweise / Methodik ersichtlich, die 
es im Weiteren zu einem konkreten Konzept auszuarbeiten gilt. Die ökologisch nachhaltige Land-
wirtschaft als Leitziel soll Kernaktivität der Bochum Strategie werden. 
Der Fokus liegt auf den städtischen landwirtschaftlich genutzten Flächen, den Schutzgebieten so-
wie den zum Erwerb beabsichtigen Flächen. 
 
Die Inhalte des Leitbildes wurden in den aufgeführten Vorgesprächen sowie zuletzt in einem Ge-
spräch mit dem Landwirtschaftsverband und der Landwirtschaftskammer sowie einzelnen Bochu-
mer Berufsvertretern Anfang 2022 angeregt diskutiert. Grundsätzlich signalisierten Landwirt-
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schaftskammer und –verband Verständnis und Bereitschaft, einen Beitrag zur ökologischeren 
Landwirtschaft auf den städtischen Pachtflächen zu leisten und begrüßen den Aspekt der runden 
Tische. Bezüglich des Themas Pestizideinsatz und Düngemittel besteht aber Skepsis. 
Es wurde vereinbart, dass Verband, Kammer und Stadtverband eigene Maßnahmenvorschläge im 
Hinblick auf Maßnahmen / Entschädigung / Förderung / Arbeitsabläufe / Einbindung in das Be-
triebssystem entwickeln. Aus Sicht der Verwaltung gibt das Leitbild / Konzept genug Raum für den 
weiteren Austausch. Zudem wurde den Vertretern der Landwirtschaft zugesichert, keine Pachtver-
tragsänderungen ohne vorherige Fortsetzung der Gespräche vorzunehmen. 
 
 

3. Flächenanalyse (Bestandsaufnahme)  
 

In Bochum wurden in 2019 bei der Landwirtschaftskammer (LWK) rund 2.120 ha landwirtschaftlich 
genutzte Flächen angemeldet, davon sind rund 47 % Getreide, 50 % dienen der Weidetierhaltung 
oder der Produktion von Futtermitteln wie Mais / Grünfutter für die Pferdehaltung (Pensions- 
und Freizeitpferdehaltung) und nur einzelne Prozentanteile fallen auf Möhren, Erdbeeren, Erbsen. 
Auf etwa 4 ha werden Kartoffeln angebaut. 
 
Zurzeit gibt es rund 50 Landwirte in Bochum. Davon sind 35 Landwirte Pächter von Flächen der 
Stadt Bochum. Die Flächengröße der in städtischem Eigentum liegenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen beträgt 350 ha. Insgesamt liegt der Anteil an städtischen Flächen bei ca. 17%. 40 ha davon 
werden künftig bereits durch produktionsintegrierte Kompensation (PIK) bewirtschaftet. Im Stadtge-
biet Bochums gibt es aktuell einen zertifizierten Biobetrieb.  
 
Zertifizierter Ökolandbau 
Gemäß Landwirtschaftskammer NRW führt der Ökolandbau, aufgrund der aufwändigen Zuführung 
von Stickstoff in das Produktionssystem, zu deutlich geringeren Erträgen (bis zu 60% Ertragsverlust 
gegenüber der konventionellen Landwirtschaft). Verzichtet man auf Düngung mit Stickstoff, muss 
dieser durch den Zwischenanbau von Leguminosen erst „erzeugt“ (Fruchtfolgen ändern) werden. 
Andernfalls magern die Böden immer weiter aus. Dieser Zwischenschritt ist aufwändig und bedarf 
deutlich mehr Fläche für den gleichen Ertrag als bei der konventionellen Landwirtschaft.  
Zudem kann eine Zertifizierung im Ökolandbau nur über eine zweijährige Umstellung des gesamten 
Betriebes (Eigentum und Pachtflächen in der Gesamtheit) erfolgen. 
 
Sollte bei einzelnen Landwirten Interesse bestehen, erfolgt eine Beratung durch die LWK zur Be-
triebsumstellung. Vorab ist in Gesprächen der Umstellungswille zu prüfen. Gegen den Willen der 
Landwirte ist eine Umstellung aus Sicht der befragten Experten aussichtslos.  
 
Die Bundesregierung strebt bis 2030 Ökolandbau in einer Größenordnung von 20% an. Von diesem 
Ziel ist man laut LWK trotz kontinuierlicher Ausweitung noch weit entfernt. Umso wichtiger ist es, 
dass hier auf kommunaler Ebene Anreize geschaffen werden. 
 
 
Gesetzliche Vorgaben 
Über die anstehenden gesetzlichen Änderungen im Natur- und Klimaschutz sowie Aktionspro-
gramme auf Bundes- und Landesebene (s. Anlage 2) ergeben sich künftig allgemein gültige Vorga-
ben wie z.B. zum Einsatz von Pestiziden, Energieeffizienz in der Landwirtschaft, Grünlandschutz, 
Ausbau Ökolandbau und Senkung von Stickstoffüberschüssen: Diese sind als Trend zu berücksich-
tigen. Mit dem bereits in Bochum eingeführten Glyphosatverzicht und den im Weiteren verfolgten 
Ansätzen gehen die kommunalen Ziele über die übergeordneten Zielvorgaben hinaus.  
 
 
 
 
 

4. Konzeptansätze - Anreize zu ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft in Bochum  
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Die aus den Beratungen und Recherchen gewonnenen Erkenntnisse dienen als Basis für ein Kon-
zept zu einer ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft in Bochum. Zunächst wird ein Leitziel mit Ne-
benzielen formuliert.  
 

 
Leitziel - ökologisch nachhaltige Landwirtschaft in Bochum (ohne Zertifizierung) 
 
In den Beratungsgesprächen hat sich gezeigt, dass realistischer Weise ein Leitbild für die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in Bochum nicht durchweg „Biolandbau“ sein kann. Dies begründet 
sich im Wesentlichen in der rund zur Hälfte aus Grünlandflächen und Pferdeweiden bestehenden 
landwirtschaftlichen Nutzung in Bochum. Da nur ein gesamter Betrieb mit allen dazugehörigen be-
wirtschafteten Flächen zertifiziert werden kann, ist dies für Weidetierhaltung mit Futtermittelanbau 
besonders schwierig zu erreichen. Ein konventionell nachhaltig wirtschaftender Betrieb mit Fokus 
auf ökologische Wirtschaftsweisen mit Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes sollte grund-
sätzlich das Ziel für alle Bochumer Landwirtschaftsbetriebe sein. Dieses Ziel ist in einem angemes-
senen Zeitraum bis 2030 zu vereinbaren.  
 
Gemäß den Aussagen aus allen drei Beratungsgesprächen und auch aus Gesprächen mit der Stif-
tung Westfälische Kulturlandschaft wird immer wieder deutlich, dass die Kommune bei ihren Forde-
rungen zur ökologischen Landwirtschaft eine besondere Vorbildfunktion und Vorreiterrolle zu erfül-
len hat und selbst einen Beitrag zur ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft beitragen muss. Mit dem 
Leitziel „ökologisch nachhaltige Landwirtschaft in Bochum“ und den nachfolgend beschriebenen 
Maßnahmenansätzen kommt Bochum dieser Vorbildfunktion nach und übernimmt Verantwortung 
für dieses Thema. 
 
Die Landwirte sind Produzent von Lebensmitteln, leisten wertvolle Landschaftspflege, können bei 
entsprechender Bewirtschaftung einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung im Natur- und Arten-
schutz liefern. Sie sind unsere Pächter und damit auch Dienstleister. Sie können im Bereich Um-
weltbildung wertvolle Beiträge leisten. Jedoch handelt es sich bei der Landwirtschaft auch um ihren 
ausgeübten Beruf. Es muss sich lohnen, diese Leistungen zu erbringen. Mindeststandards können 
gefordert werden. Daher müssen auf kommunaler Ebene Anreize und auch Vorgaben geschaffen 
werden. 
 
 
Ökologische Mindeststandards / Grundsätze in der Grünlandbewirtschaftung und Pensions-
pferdehaltung auf städtischen Flächen 
 
In der Pensionspferdehaltung und der damit in Verbindung stehenden Grünlandbewirtschaftung, die 
in Bochum mit rund 50 % einen wesentlichen Anteil an landwirtschaftlicher Nutzung ausmacht, ist 
eine Zertifizierung entsprechend eines Bio-Labels unrealistisch. Die Kosten würden exponentiell 
steigen und der Betrieb wäre nicht mehr zu finanzieren. Dies wäre jedoch nicht notwendig, wenn 
konventionell nachhaltig gewirtschaftet wird.  
 
Konkrete Steuerungsinstrumente bestehen hier in Form der Pachtverträge für die Flächen in städti-
schem Eigentum. Diese machen jedoch nur einen kleinen Teil an der Gebietskulisse aus. Für die 

Leitziel
Bochum setzt auf überwiegend ökologische und nachhaltige Landwirtschaft (ohne 
Zertifizierung) mit Rücksicht auf Natur und Artenschutz (60 Prozent). 

Als Nebenziele gelten 
20 % zertifizierter Biolandbau bis 2030; 
15 % PIK bzw. Aufbau privater Ökokonten bis 2025 und 
5 % Soziale Landwirtschaft bis 2025. 
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übrigen Flächen ist zu überlegen über Schutzgebietsverordnungen oder sonstige Satzungen Vorga-
ben zu machen und die Beratung der Landwirt*innen über die LWK zu initiieren.  
 
Viele Kleinbetriebe weisen häufig eine wenig optimale Kulturführung in Bezug auf Besatz und Mahd 
sowie Nachbeweidung auf. Da der Wiesenschnitt in der Pferdehaltung aufgrund des hohen Eiweiß-
anteiles der Gräser später erfolgt als in der Milchviehhaltung, wäre es denkbar, eine Anpassung der 
Beweidungsintervalle, der Besatzdichte (Anzahl Großvieheinheit(GVE)/ha) und der Nachbeweidung 
über Pachtverträge vorzunehmen. Zugleich wäre eine Senkung des Pachtzinses sinnvoll, um die 
Kosten im Rahmen zu halten.   
 
Weiterhin sollten Pflegemaßnahmen der Weiden in die Pachtverträge aufgenommen werden. Die 
Pflegemaßnahmen sind außerhalb der Brut- und Setzzeit durchzuführen. Zudem sollte der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln gänzlich verboten werden. Die Bekämpfung von Problemunkräutern (z.B. 
Jakobsgeißkraut) sollte mechanisch erfolgen, da dies nachhaltig erfolgsversprechender ist. Eine 
Mahd von Wiesen sollte maximal dreimalig pro Jahr erfolgen, mit der Einhaltung einer Ruhezeit von 
acht Wochen. Der Einsatz von Mahdgutaufbereitern sollte untersagt werden. Die Mahd sollte von 
innen nach außen erfolgen, um Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Die Schnitthöhe sollte mind. 12 cm 
betragen. Zusätzlich lassen sich Strukturmaßnahmen wie Feldvogelinseln etablieren.  
 
 
Ökologische Mindeststandards im Ackerbau 
 
Auch für ackerbaulich genutzte Flächen können weitere Maßnahmen in Pachtverträge aufgenom-
men werden. Hierzu zählt die Anlage von Ackerrandstreifen oder Schutzzonen in der Feldfrucht 
(12 m Breite), auf welchen auch keine Dünger oder Pestizide ausgebracht werden dürfen.  
Das Ausbringen von Gülle und Gärresten als Dünger sollte nur unter strengen Voraussetzungen 
gestattet werden. Eine mehrgliedrige Fruchtfolge benötigt weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
und fördert die Bodenfruchtbarkeit. Dies ist durch die gute landwirtschaftliche Praxis abgedeckt. Mit 
einer starken Einschränkung von Düngemitteln und einem Verbot von Pflanzenschutzmitteln könn-
ten Landwirte auch zur Umstellung auf zertifizierten Biolandbau bewegt werden. 
 
Die ersten Änderungen der Pachtverträge können frühestens in 2023 umgesetzt werden. Die Flä-
chen könnten mit Mindeststandards weiter bewirtschaftet werden. Die Pachtverträge sollten zudem 
über langfristige Laufzeiten verfügen und die Pachteinnahme ggf. verringert werden. Die Inhalte wer-
den vorher mit den Landwirten und dem Landwirtschaftsverband besprochen.  
 
 
Nebenziel zertifizierter Biolandbau 20 % bis 2030 
 
Da der zertifizierte ökologische Landbau neben hohen Ertragseinbußen mit einer 2-jährigen Umstel-
lung des gesamten Betriebes und damit auch über die Liegenschaften der Stadt Bochum einhergeht, 
kann hier nur auf Freiwilligkeit gesetzt werden. Denn die Stadt Bochum kann nur über ihre eigenen 
Flächen verfügen und hier Vorgaben machen, nicht aber für den Gesamtbetrieb. Dem Bundesziel 
folgend sollte Bochum das Ziel 20 % Biolandbau bis 2030 verfolgen. Bei einer landwirtschaftlichen 
Flächenkulisse von rund 2.120 ha wären dies 424 ha, die es in zertifizierten Ökolandbau umzuwan-
deln gilt. Ein Ökolandwirt wirtschaftet bereits. Je nach Größe der Betriebe wird geschätzt, dass wei-
tere 5 von 50 Landwirten auf Ökolandbau umstellen müssten, um dieses Ziel zu erreichen.  
 
Die Stadt Bochum kann dies durch längere Pachtlaufzeiten (Verlängerung bspw. auf 5 Jahre), die 
Verringerung des Pachtzinses und bevorzugte Verpachtung an Ökolandwirte unterstützen und auf 
die Beratung durch die Landwirtschaftskammer verweisen.  
 
Darüber hinaus muss der lokale Absatzmarkt verbessert werden, um den Ertragsverlust durch Öko-
landbau aufzufangen. Neben der Frage nach Entschädigung / Förderung für den Ertragsausfall 
durch ökologischen Landbau ist es wichtig, die Produkte vor Ort zu einem angemessenen Preis und 
verlässlich absetzen zu können.  
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Dazu wird die Schaffung von Runden Tischen mit Akteuren aus Landwirtschaft, Kommune, Wirt-
schaftsförderung und Wirtschaft angeregt. So können neue und lokale/regionale Absatzmärkte ge-
schaffen werden, was zu einem zukunftssicheren Einkommen der Landwirte führt. Beispiele wären 
regionale Gemüsekisten, regionale Produkte im Lebensmitteleinzelhandel und Partnerschaften zwi-
schen Erzeugern und Abnehmern. Es wurde empfohlen, nicht nur die pachtenden Landwirte einzu-
laden, sondern – soweit möglich - auch die nachfolgende Generation, die diesen Maßnahmen und 
Vorschlägen erfahrungsgemäß positiver gegenübersteht. 
Weiterhin wird angeregt, dass Kommunen ihrer Vorbildfunktion in Sachen „Absatzmärkte schaffen“ 
nachkommen und in ihren Kantinen auf BIO-Lebensmittel möglichst aus der Region umstellen. Der 
Anteil sollte hierbei mindestens 20% betragen. 
 
 
Nebenziel – 15 % PIK und private Ökokonten bis 2025 
 
Das Projekt produktionsintegrierte Kompensation (PIK) in Bochum ist angelaufen. Insgesamt sollen 
auf rund 40 ha landwirtschaftlicher Fläche künftig Natur- und Artenschutzmaßnahmen in der Land-
wirtschaft umgesetzt. Ein Pilotprojekt mit rund 5 ha kommt hinzu. Dies macht einen Anteil von rund 
3 Prozent an der landwirtschaftlichen Gebietskulisse. In Bochum gibt es in dieser Hinsicht weiteres 
Potenzial, so dass perspektivisch eine Umsetzung von PIK Maßnahmen auf 5 % der landwirtschaft-
lichen Flächen vorstellbar ist.  
 
Ein erster kommunaler Beitrag zu ökologischerer Bewirtschaftung in Bochum ist damit initiiert und 
wird über die Gespräche und Verhandlungen der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft mit den Bo-
chumer Landwirten in den Fokus gerückt. Die Resonanz ist positiv.  
 
Wenn die Landwirte ökologischere Bewirtschaftungsformen als Zukunftsperspektive begreifen und 
erste Erfahrungen bei der Umsetzung von PIK gesammelt haben, kann sich zudem die Bereitschaft 
zur Mitwirkung gegen angemessene Entschädigung weiter erhöhen.  
Daher sollte die Stadt Bochum als Anreiz anbieten, dass weitere Eigentümer landwirtschaftlicher 
Flächen (Private, öffentliche Hand) Natur- und Artenschutzmaßnahmen auf ihren eigenen Flächen 
umsetzen und sich die Aufwertungen als Ökokonto anerkennen lassen.  
Die Ökopunkte kann die Stadt Bochum in „private“ Ökokonten einspeisen, ggf. abkaufen oder an 
Investoren vermitteln, die in Bochum Projekte umsetzen. Auch können die erwirtschafteten Öko-
punkte eigenen privaten Bauvorhaben als Ausgleich zugeordnet werden.  
Als Ziel werden weitere 10 % dieser Bewirtschaftungsform angenommen.  
 
 
Nebenziel – 5 % soziale Landwirtschaft bis 2025 
 
Ein weiteres Nebenziel könnte sein, die soziale Landwirtschaft zu unterstützen. Zur sozialen Land-
wirtschaft zählen Vereine, Initiativen und Organisationen, welche mit Ihrem Handeln einen nachhal-
tigeren Umgang mit Naturgütern fördern und so indirekt oder direkt zu einer ökologischeren Land-
wirtschaft beitragen. 
 
Ein Bestandteil davon ist die solidarische Landwirtschaft (SoLaWi), welche unter anderem in Koope-
ration mit Landwirten unter vertraglich festgelegten Bedingungen landwirtschaftliche Flächen ökolo-
gisch bewirtschaften und den Ernteertrag unter den Mitgliedern verteilen. Das wirtschaftliche Risiko 
trägt somit die SoLaWi. 
 
In Bochum gründet sich aktuell eine SoLaWi. In den umliegenden Kommunen gibt es teilweise schon 
solche Bewirtschaftungsformen. Auch hier muss nicht Ökolandbau das Ziel sein, jedoch sollte die 
SoLaWi ökologisch nachhaltige Mindeststandards verfolgen. Unter dieser Voraussetzung könnte 
Bochum es sich zum Ziel setzen, in den kommenden 5 Jahren landwirtschaftliche Flächen an So-
LaWis aus Bochum oder nachrangig auch aus umliegenden Städten in Höhe von 5 % (17,5 ha) zu 
verpachten bzw. an interessierte Landwirte zu vermitteln. Allerdings sollen keine Entpachtungen von 
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Landwirten zugunsten einer SoLaWi Gründung erfolgen. Sollten jedoch Pachtverhältnisse aus an-
deren Gründen auslaufen, können SoLaWis berücksichtigt werden. 
 
Auch private Landwirt*innen können eine SoLaWi gründen oder für diese im Auftrag wirtschaften. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Mittelbedarf für die Durchführung der Maßnahmen: 
 
Jährliche Folgelasten (gemäß beiliegender Berechnung): 
 
 
Klimarelevante Auswirkungen: 
 
s. Klima-Check in der Anlage 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Inhaltliche Änderungen der bisherigen Vorlage zum Leitbild der ökologischen Landwirtschaft 
2. Exkurs 
3. Leitbild 
4. KlimaCheck 

https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUFjwBeew7smP2DTSJ2FiCGHGRj1XziG4IUJRe2wGLxc/Inhaltliche-%C3%84nderungen-der-bisherigen-Vorlage-zum-Leitbild-der-%C3%B6kologischen-Landwirtschaft.pdf
https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZczC_kENGT40ueGR12O2Lct1B1cFNi28tq3-dydCw6eK/Exkurs.pdf
https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZY2epoqPbw6xixgRX0Xsx6jsPAamE6CCPD3sthkXEYvF/Leitbild.pdf
https://bochum.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZe_hxqoRvEQSAk1aQ95fn-Gw45eITWD435InXDWDKvmv/KlimaCheck.pdf



